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  Anlage 9 
Merkblatt für Baustellenleiter      Bei einer Kontrolle sind SOFORT zu informieren:  - …………….………………….        Tel.-Nr.: ……………..……..          E-Mail:…………………..………. - …………….………………….        Tel.-Nr.: ……………..……..          E-Mail:…………………..………. - …………….………………….        Tel.-Nr.: ……………..……..          E-Mail:…………………..………. - …………….………………….        Tel.-Nr.: ……………..……..          E-Mail:…………………..………. - …………….………………….        Tel.-Nr.: ……………..……..          E-Mail:…………………..……….   Baustellenüberprüfungen/-kontrollen  Bitte beachten Sie, dass die Beamten/Kontrolleure sehr viel Erfahrung mit derartigen Situationen haben. Es wird unauffällig versucht, an möglichst viele Informationen zu kommen. Daher erteilen Sie nur strikt und höflich die Auskünfte, die zwingend geboten sind. Gleiches gilt für Unterlagen. Weitere Informationen können nicht helfen, im schlimmsten Fall schaden sie.  Getreu nach dem Motto: Man kann sich nur reinreden, nicht rausreden!   Allerdings sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach § 5 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz verpflichtet, an Baustellenkontrollen mitzuwirken, d. h. Auskünfte zu geben. Zu folgenden Auskünften sind Sie verpflichtet:  - Name - beschäftigt bei ... (eigene Firma) - Anschrift von ... (eigene Firma) - Krankenkasse - Höhe des Arbeitslohnes - Personalausweis, Pass oder ggf. Ausweisersatzdokument  Bei Fragen zu Nachunternehmern sind folgende Informationen zu geben:  - Name des (eigenen) Nachunternehmers - arbeitet im Werkvertrag für ... (eigene Firma) - arbeitet völlig selbstständig – keine Vermischung mit Personal der eigenen Firma - keinerlei direkte Anweisungen an einzelne Arbeitnehmer des Nachunternehmers, außer bei Arbeitssicherheitsbelangen! ("Sie da, Helm aufsetzen!") - bei Einsatz von osteuropäischem Personal haben Sie Kopien von den Arbeitserlaubnissen vom Nachunternehmer vorliegen und können diese bei Befragung der Beamten vorzeigen.  Alle weiteren Unterlagen werden den Beamten von der zuständigen Abteilung der eigenen Firma zugesandt (sofern gefordert). Ebenso werden alle weiteren Detailfragen von der Zentrale beantwortet.  Damit dieses auch reibungslos und schnell erledigt werden kann, füllen Sie bitte das anliegende Formular (Anlage 10) im Falle von Baustellenkontrollen aus.  Die Meldung muss auch ausgefüllt werden, wenn keine Beanstandungen von den Ämtern festgestellt werden.  Die prüfenden Beamten haben in der Regel eine Prüfungsverfügung dabei. Fertigen Sie für die Zentrale eine Kopie, z. B. ein Foto mit dem Handy/Smartphone.   Ein wichtiger Punkt ist, dass einer Mitnahme von baustelleneigenen Unterlagen förmlich und unverzüglich zu widersprechen ist.  



  Anlage 9 
Hat der Widerspruch keinen Erfolg, so hat sich der Baustellenleiter seinen Widerspruch auf dem beigefügten Muster (Anlage 11) bestätigen und die evtl. Mitnahme der Unterlagen quittieren lassen.  In den meisten Fällen genügt es, wenn der Baustellenleiter die Herausgabe bzw. Mitnahme von Unterlagen verneint. Die Beamten kennen in der Regel ihren Kompetenzrahmen und versuchen nur manchmal, die andere Seite zu verunsichern.  Entscheidend ist, dass Unterlagen, die ohne Ihre Erlaubnis mitgenommen werden, im Falle eines Ermittlungsverfahrens nicht gegen die eigene Firma verwandt werden können.  Alle ggf. erforderlichen Unterlagen erhalten die Behörden unverzüglich von der Zentrale.  Seien Sie auch hier höflich und kooperativ. Aber Sie haben eine Zentrale, die diese Dinge koordiniert. Die Vergangenheit hat bewiesen, dass "weniger oft mehr ist".  Bitte bewahren Sie Ruhe bei Überprüfungen und antworten Sie nur auf die Fragen, die Ihnen gestellt werden und die beantwortet werden müssen. Alle darüber hinaus gehenden Fragen möchten bitte an die zuständigen Stellen in der eigenen Firma gestellt werden.  Verwenden Sie aber nicht die Formulierungen: "Das darf ich Ihnen nicht sagen – das geht Sie nichts an!" Lieber: "Darüber habe ich keine Kenntnisse, die Fragen kann Ihnen Herr ... / Frau ... beantworten. Bitte wählen Sie die Tel.-Nr. ..."  Wir hoffen, Ihnen hiermit einen kleinen Leitfaden gegeben zu haben.   





Anlage 11 

 

Widerspruch gegen die Inverwahrungnahme bzw. Sicherstellung von Baustellenunterlagen 

 

 

Als verantwortlicher Baustellenleiter der Baustelle:       widerspreche ich 

im Auftrag meiner Firma:       förmlich der heute:     

durch Dienststelle/Behörde:       in Person von:      

von mir verlangten Herausgabe folgender Baustellenunterlagen: 

 

-       

-       

-       

-       

-       

 

Ich bitte den Prüfer/Verantwortlichen, Herrn/Frau      , mir die Tatsa-

che meines Widerspruchs durch Unterschrift zu bestätigen. 

 

Unterschrift verantwortlicher 

Kontrolleur: ........................................... 

Die Bestätigung der Tatsache des Widerspruchs wurde 

 

gewährt , verweigert  

 

Folgende Unterlagen wurden beschlagnahmt / mitgenommen: 



































































zu beziehen über / to be ordered:
  
 
 
Bundesfachabteilung
Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz
im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.
Kurfürstenstraße 129, D-10785 Berlin
Tel. 0049 30 /21286-0
Fax 0049 30/21286-246
E-Mail: bfa.wksb@bauindustrie.de  April 2019, 5. überarbeitete Auflage

Boerner
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